
IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesgericht  Linz  erkennt  durch  die  Richterin  Dr.  Karin  Gusenleitner-

Helm in der Rechtssache der klagenden Partei  Verein für Konsumenteninformati-
on,  Linke  Wienzeile  18,  1060  Wien,  vertreten  durch  Kosesnik-Wehrle  &  Langer 

Rechtsanwälte KG in Wien, gegen die beklagte Partei  Wohnbau 2000 Gesellschaft 
mbH, Weißenwolffstraße 1, 4020 Linz, vertreten durch Dr. Alexander Mirtl, Rechtsan-

walt in Linz, wegen Herausgabe (Streitwert: € 31.500,-) nach öffentlicher mündlicher 

Streitverhandlung zu Recht: 

1. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei bin-

nen 14 Tagen sämtliche von ihr im geschäftlichen Verkehr 

mit  Verbrauchern verwendeten Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen oder Vertragsformblätter herauszugeben.

2. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die 

mit € 10.396,48 bestimmten Prozesskosten (darin enthalten 

€ 1.620,58 USt und € 673,- Barauslagen) binnen 14 Tagen 

zu Handen der Klagevertreter zu ersetzen.
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ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Die Beklagte ist eine unter FN 81674i des LG Linz protokollierte Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung. Sie verwaltet derzeit etwa 15.000 „Verwaltungseinheiten“ 

und setzte in den letzten fünf Jahren sechs Bauträgerprojekte um (unstrittig; AS 6 f).

Mit der am 31.01.2013 eingebrachten Klage begehrte der Kläger die Heraus-

gabe sämtlicher von der Beklagten im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern ver-

wendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblätter  im Wesent-

lichen mit  der Begründung,  dass er  gemäß § 28 Abs 3 KSchG aufgrund von Be-

schwerden ein berechtigtes Interesse an der Herausgabe der Geschäftsbedingungen 

habe und eine bereits vorgenommene, stichprobenartige Überprüfung zahlreicher Un-

ternehmen in den Geschäftsbranchen Miete, Mietkauf und Wohnungskauf eine Viel-

zahl rechtswidriger Klauseln in AGB und Vertragsformblättern ergeben habe. Konsu-

mentenrechtliche Vorschriften würden nicht zwischen gemeinnützigen und nicht ge-

meinnützigen Bauträgern unterscheiden.

Das  rechtliche  Interesse  an  der  Herausgabe  der  Vertragsformulare  sei  der 

Beklagten  durch  die  Konsumentenberatung  der  Arbeiterkammer  Oberösterreich 

mitgeteilt worden, diese habe darauf jedoch nicht reagiert. Es seien auch nicht alle 

von  der  Beklagten  verwendeten  Formblätter  auf  deren  Webseite  zu  finden.  Es 

bestehe kein Zweifel daran, dass die Beklagte für die abzuschließenden Mietverträge 

Text-Bausteine  verwende,  welche im Sinne der  Judikatur  Vertragsformulare  seien. 

Jedenfalls  in  der  Vergangenheit  habe  die  Beklagte  Klauseln  verwendet,  die  nach 

aktueller  Rechtsprechung und Gesetzeslage gesetz- bzw sittenwidrig seien – auch 

aus diesem Grund sei ein Herausgabeinteresse gegeben.

Da es sich bei den Mietobjekten um Wohnungen handle, sei evident, dass die 

Vertragsformblätter  unter  anderem  im  geschäftlichen  Verkehr  gegenüber 

Verbrauchern verwendet würden.

Die Beklagte bestritt,  beantragte Klagsabweisung und brachte zusammenge  -  

fasst vor, dass ihr hauptsächlicher Tätigkeitsbereich in der Verwaltung von Gebäuden 
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sowie ./D - ./H, welche eben nicht in allen Punkten übereinstimmen.

 konnte zu den wesentlichen Beweisfragen nichts beitragen; Anhalts-

punkte für eine Unglaubwürdigkeit sind im Rahmen seiner (wenngleich nur kurzen) 

Befragung nicht ans Licht getreten.

Rechtliche Beurteilung

Gemäß § 28 Abs 3 KSchG hat, wer Allgemeine Geschäftsbedingungen oder 

Formblätter für Verträge verwendet oder empfiehlt, diese einer klagebefugten Einrich-

tung auf  deren Verlangen binnen vier Wochen auszufolgen,  sofern die Einrichtung 

glaubhaft macht, dass die Kenntnis der Geschäftsbedingungen oder Formblätter zur 

Wahrnehmung der Interessen der Verbraucher erforderlich ist. 

Dass die Beklagte Unternehmerin im Sinne des § 1 KSchG ist, wurde in diesem 

Verfahren nicht bestritten (vgl auch RIS-Justiz RS0065394). Dass die Beklagte „vor 

allem gegenüber Verbrauchern“ auftritt,  wurde zwar bestritten (AS 6), doch gerade 

das lässt sich ganz klar aus dem Umstand entnehmen, dass die Beklagte eigene und 

fremde Mietwohnungen verwaltet und mitunter als Bauträgerin für Eigentumswohnun  -  

gen auftritt, und üblicherweise das Wohnen weder durch Unternehmen noch im Be-

trieb von Unternehmen, sondern vielmehr „privat“ erfolgt (vgl RIS-Justiz RS0065264). 

Darauf,  dass  die  Beklagte  Verbrauchergeschäfte  tatsächlich  abschließt,  kommt  es 

nicht an (vgl wie schon oben Krejci in Rummel³ §§ 28-30 KSchG Rz 5).

Dass der Kläger eine nach § 29 Abs 1 KSchG klagsbefugte Einrichtung ist, ist 

offensichtlich und wurde nicht konkret bestritten.

Was  unter  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  und  Vertragsformblättern  zu 

verstehen  ist,  hat  der  Gesetzgeber  nicht  definiert.  Eine  rechtliche  Unterscheidung 

zwischen den Begriffen ist entbehrlich, da die rechtlichen Konsequenzen der Verwen-

dung gesetzwidriger  Klauseln völlig  gleich sind (RIS-Justiz  RS0123499).  Nach der 

Rechtsprechung sind unter Allgemeinen Geschäftsbedingungen alle für eine Vielzahl 

von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen zu verstehen, die eine Vertrags-

partei der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob 

die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrages bilden oder 

in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in 
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welcher  Schriftart  sie  verfasst  sind  und  welche  Form  der  Vertrag  hat  (RIS-Justiz 

RS0123499 [T 2]). Nicht verhandelte Klauseln in Vertragsformularen stellen Vertrags-

formblätter  dar,  auch  wenn  andere  Vertragspunkte  erörtert  und  über  Wunsch  des 

Vertragspartners  abgeändert  werden  (RIS-Justiz  RS0123499  [T 3]).  Insbesondere 

handelt es sich auch bei computermäßig verfassten und verwendeten Textbausteinen 

für Mietverträge ihrem Wesen nach um Vertragsformulare (OGH 7 Ob 78/06f), insbe-

sondere auch dann, wenn diese von Hausverwaltungen oder professionellen Vermie-

tern individuell adaptiert werden (OGH 6 Ob 206/12f).

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass die Beklagte (sei es durch 

ihre unmittelbaren Mitarbeiter, sei es durch von ihr beigezogene Juristen) zumindest in 

ihren Mietverträgen Textbausteine verwendet,  welche entsprechend obigen Ausfüh-

rungen als  „Vertragsformblätter“  zu  qualifizieren  sind.  Anwartschaftsverträge,  Kauf- 

und Wohnungseigentumsverträge werden ebenfalls – zumindest auch – mittels Text-

bausteinen erstellt. 

Eine  Ausfolgungsverpflichtung  besteht  gemäß § 28  Abs 3  KSchG nur  dann, 

wenn die klagebefugte Einrichtung glaubhaft macht, dass die Kenntnis der Geschäfts-

bedingungen  oder  Formblätter  zur  Wahrnehmung  der  Interessen  der  Verbraucher 

erforderlich  ist.  Durch  Auslegung  ist  zu  ermitteln,  wie  konkret  dieses  bescheinigte 

Interesse sein muss.

In den Erläuterungen zur RV zu § 28 Abs 3 KSchG (173 BlgNR 22. GP) war 

noch vorgesehen, dass die Herausgabeverpflichtung dann eintreten soll,  wenn der 

klagebefugte Verband ein begründetes Verlangen stellt. Er hätte ferner zu bescheini-

gen  gehabt,  dass  in  den  Geschäftsbedingungen  oder  Vertragsformblättern  Bedin-

gungen verwendet oder empfohlen werden, die dem Gesetz oder den guten Sitten 

widersprechen. Der klageberechtigte Verband hätte nicht ohne nähere Anhaltspunkte 

von Unternehmern Geschäftsbedingungen und Vertragsformblätter anfordern können, 

um etwa in einer Branche flächendeckend die Usancen zu überprüfen. § 28 Abs 3 

KSchG lautete dementsprechend im Vorschlag der Regierung noch wie folgt: „Wer 

Allgemeine  Geschäftsbedingungen  oder  Formblätter  im  geschäftlichen  Verkehr 

verwendet  oder  empfiehlt,  hat  […]  auszufolgen,  sofern  die  Einrichtung  glaubhaft 

macht, dass in den Geschäftsbedingungen oder Formblättern gegen ein gesetzliches 

Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen wird.“

Dagegen wird im Justizausschussbericht (212 BlgNR 22. GP) ausgeführt: „Die 
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Verpflichtung des Unternehmers zur Ausfolgung der Geschäftsbedingungen oder Ver-

tragsformblätter soll nicht – wie noch in der Regierungsvorlage vorgeschlagen – von 

einer Bescheinigung ihrer Gesetz- oder Sittenwidrigkeit durch die zur Verbandsklage 

befugte Einrichtung abhängen. Vielmehr soll es ausreichen, wenn die Einrichtung dem 

Unternehmer gegenüber glaubhaft macht, dass sie die Bedingungen oder Formblätter 

zur Wahrnehmung der Interessen der Verbraucher benötigt. Das wird etwa dann der 

Fall sein, wenn eine bereits vorgenommene strichprobenartige [gemeint wohl: stich-

probenartige] Überprüfung einer bestimmten Branche gezeigt hat, dass in den Ge-

schäftsbedingungen vielfach rechtswidrige Klauseln verwendet werden und sich die 

klagebefugte  Einrichtung  nun  einen  Überblick  über  die  tatsächliche  Situation  ver-

schaffen will, wenn die Einrichtung die Auswirkungen neuer gesetzlicher Regelungen 

in der Praxis evaluieren will oder wenn sie nach einem erfolgreichen Abschluss eines 

Abmahn- oder Verbandsklageverfahrens eine „Nachkontrolle“ der  geänderten Bedin-

gungen vornehmen will.“ Bei den angeführten Beispielen für ein rechtliches Interesse 

handelt es sich schon dem Wortlaut nach nicht um eine abschließende Aufzählung. 

Das  Kriterium  der  „Branche“  ist  ebenfalls  kein  vom  Gesetzestext  vorgegebenes 

Kriterium, sondern lediglich in der demonstrativen Aufzählung der Materialien enthal-

ten. Zu bedenken ist ferner, dass § 28 Abs 3 KSchG ganz allgemein die Durchsetzung 

der Rechte der Verbraucher erleichtern soll (vgl Kathrein in KBB³ § 28 KSchG Rz 8).

Dass zumindest Mietverträge generell  „anfällig“  für  gesetz- und sittenwidrige 

Klauseln sind, zeigt sich in der Dichte der zum MRG schon ergangenen Klauselent-

scheidungen  in  Individual-  und  Verbandsprozessen  (statt  vieler  OGH 7 Ob 78/06f; 

6 Ob 81/09v; 2 Ob 73/10i; 7 Ob 93/12w). Dabei macht es aus der Warte des mit § 28 

KSchG verfolgten Konsumentenschutzes keinen Unterschied, ob sittenwidrige Klau-

seln etwa betreffend das Ausmalen (RIS-Justiz RS0122542 [T 2]), die Gasthermen-

wartung  (RIS-Justiz  RS0125597)  oder  den  Zustand  des  Objekts  bei  Rückstellung 

(RIS-Justiz  RS0126569)  von  einer  gemeinnützigen  Gesellschaft  oder  von  einem 

gewerblichen Vermieter oder Vermietervertreter verwendet werden.

Der Kläger hat sein Interesse an den von der Beklagten verwendeten AGBs 

bereits mit Schreiben vom 12.12.2012 hinreichend dargelegt: Auf ein gleichlautendes 

Schreiben hin wurden Vertragsformblätter vorgelegt, die in eine entsprechende Unter-

lassungserklärung gemündet haben (sodass auch der Kläger eine „stichprobenartige 

Überprüfung“ durchgeführt hat). Die Behauptung der Beklagten, man habe sich da-
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durch nicht angesprochen gefühlt, kann angesichts der Adressierung nur als Schutz-

behauptung gewertet werden – auch weil die Beklagte ja schon zuvor zwei mal von 

der AK Oberösterreich angeschrieben worden war. Auf die Unterscheidung, ob der 

Vertragspartner gewerblicher oder gemeinnütziger Vermieter oder Bauträger ist, kann 

es auch aus Sicht eines redlichen Erklärungsempfängers nicht ankommen, weil aus 

Konsumentenschutzerwägungen eine Differenzierung völlig unangebracht ist: Weder 

der Eine noch der Andere darf sittenwidrige Klauseln verwenden.

Dass  der  Sachverhalt,  aus  dem  sich  das  rechtliche  Interesse  des  Klägers 

ergibt, im Laufe des Verfahrens noch konkretisiert wurde, insbesondere unter Bezug-

nahme auf konkret von der Beklagten verwendete sittenwidrige Klauseln in Mietverträ-

gen, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen: Die Tatsachengrundlage zur Urteils-

fällung bestimmt sich nach dem Schluss der Verhandlung. Selbst eine mangelhafte 

„Fälligstellung“  des  Anspruchs  des  Klägers  vor  Klagseinbringung  hätte  nur  bei 

sofortigem Anerkenntnis im Prozess (für die Beklagte positive) Kostenfolgen gehabt.

Die 

K o s t e n e n t s c h e i d u n g 

gründet sich auf § 41 ZPO. Ihr ist das unbeanstandet gebliebene Kostenverzeichnis 

der Klagsseite gemäß § 54 Abs 1a ZPO zugrunde zu legen.

Landesgericht, Abteilung 38
Linz, 28. Oktober 2013
Dr. Karin Gusenleitner-Helm, Richterin

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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